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Sie möchten eine Schießstätte betreiben, beispielsweise für einen
Schießsportverein. Dafür benötigen Sie eine Erlaubnis.

Wenn Sie eine Schießstätte betreiben oder in der Beschaffenheit wesentlich
ändern wollen, benötigen Sie dafür eine Erlaubnis.

Eine Ausnahme besteht für Schießstätten, in denen in geschlossenen Räumen
Waffen oder Munition durch Waffen- oder Munitionshersteller bzw. -
sachverständige oder durch wissenschaftliche Einrichtungen erprobt wird. Dort
können Sie ohne Erlaubnis schießen. Dafür besteht lediglich eine
Anzeigepflicht. Als Betreiber oder Betreiberin müssen Sie dann die Aufnahme
und Beendigung des Betriebs der Schießstätte der zuständigen Behörde zwei
Wochen vorher schriftlich anzeigen.

Erlaubnis zum Betrieb einer ortsfesten
Schießstätte Erteilung
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 Kurztext

 Rechtsgrundlage(n)

 Erforderliche Unterlagen

 Voraussetzungen

 Kosten (Gebühren, Auslagen etc.)

 Verfahrensablauf

 Fristen

 Fachliche Freigabe

Persönlich vor Ort, Ihre zuständigen Stellen:

Kreispolizeibehörde Borken

Telefon:

 028619000
E-Mail:

 E-Mail senden
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tel:028619000
mailto:ZA1Recht.Borken@polizei.nrw.de


Sonstige Informationen:

 ZA 1 Waffenwesen
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